
Keine Reue: Der NS-Kriegsrichter Erich Schwinge setzte seine Karriere nach 1945 fort. 

Hafträume: Die Zellen neben der Schirn
des Rathauses wurden von der Marbur-
ger Gestapo genutzt. Bilder: Möller

Kriegsgericht: Die Szene entstammt Filmaufnahmen einer NS-Propagandaeinheit. 

Trotz „Terrorjustiz“ machen „Blutrichter“ Karriere 
Überaus sehenswerte Ausstellung „,Was damals Recht war...‘ – Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht“ wird im Marburger Rathaus gezeigt

Von Heidrun Helwig 

MARBURG. Verzweifelt hoffte
Anton Brand auf Gnade. „Ich weiß,
dass ich einen großen Fehltritt
begangen habe“, schrieb er zwei
Tage nach dem Todesurteil. „Und
bereue es auch schwer.“ Deshalb
wollte er „diesen meiner größten
Fehler durch Einsatz meines
Lebens“ wieder gutmachen. Durch
Frontbewährung. Schließlich gehe
es auch „um die Ehre meiner Eltern
und meines Vaterlandes“. Doch das
Marburger Kriegsgericht kannte
keine Gnade. Das Gesuch wurde
abgelehnt, Anton Brand am 30. Ja-
nuar 1945 in der Kiesgrube „Drei
Linden“ in Ockershausen hingerich-
tet. Der Anatomie der Philipps-Uni-
versität übergeben, diente sein
Leichnam anschließend zu Lehr-
und Forschungszwecken. Die Eltern
indes erfuhren nichts vom Schicksal
ihres Sohnes. Erst im Februar 1952
wurde der Mutter – auf Nachfragen
hin – mitgeteilt, dass Anton Brand
wegen Fahnenflucht zum Tode
verurteilt worden war. Damit
gehörte der junge Soldat zu den
mindestens 20 000 hingerichteten
Opfern der nationalsozialistischen
Militärjustiz, mit der sich bis zum
22. November die überaus sehens-
werte Ausstellung „,Was damals
Recht war...‘ – Soldaten und Zivi-
listen vor Gerichten der Wehrmacht“
im Marburger Rathaus beschäftigt.

Die Justiz der deutschen Armee war ein
bedeutendes Instrument der politischen
und militärischen Führung im Zweiten
Weltkrieg – einem Vernichtungsfeldzug,
der etwa 35 Millionen Menschen das Leben
kostete. Dank der nach Hitlers Machtüber-
nahme entwickelten Kriegssonderstraf-
rechtsverordnung und der Kriegsstrafver-
fahrensordnung hatten die Militärjuristen
praktisch unbegrenzte Möglichkeiten, ge-
gen „innere und äußere Feinde“ vorzuge-
hen. Und mit zunehmender Kriegsdauer
wurden denn auch „immer härtere Strafen,
sowohl gegen Soldaten, als auch gegen
Zivilisten aus den von der Wehrmacht
besetzten Ländern verhängt“, erläutert der
Kurator Dr. Ulrich Baumann beim Rund-
gang durch die Ausstellung. 

Flut von Todesurteilen

Geradezu eine Flut von Todesurteilen
wurde noch in den letzten Kriegswochen
ausgesprochen und etliche davon auch
vollstreckt. Darunter zahllose willkürliche
Entscheidungen der Wehrmachtsgerichte,
mit Begründungen wie „biologisch min-
derwertig“, „Typ des Volksschädlings“
oder „um die Manneszucht aufrecht zu
erhalten“. Mundraub galt ebenso als todes-
würdiges Verbrechen wie „Fahnenflucht“
oder das diffuse Delikt des „Kriegsver-
rats“. Dazu zählte das Hören ausländischer
Radiosender, geäußerte Skepsis gegenüber
dem „Endsieg“ oder auch der „unerlaubte
Umgang mit Kriegsgefangenen“ und die
Unterstützung von Juden. Mörderische
Übergriffe deutscher Soldaten gegen Zivi-
listen und Militärangehörige in Polen,
Russland oder Serbien hingegen wurden
von der Wehrmachtsjustiz – wenn über-
haupt – nur im Ansatz geahndet.

Die von der „Stiftung Denkmal für die
ermordeten Juden Europas“ konzipierte
Wanderausstellung gibt zunächst einen
profunden Überblick über die Geschichte
der NS-Militärjustiz – von der Vorge-
schichte über den organisatorischen Auf-
bau bis hin zur Einbindung in das national-
sozialistische Regime. Im Zentrum aber
stehen die Lebenswege von Opfern der
Wehrmachtsjustiz. Ihre häufig nur bruchs-

tückhaft überlie-
ferten Biogra-
phien werden
nachgezeichnet,
ihre Handlungen
beleuchtet und
ganz verschie-
dene Formen
von Unange-
passtheit, Ab-
weichung und
Widerstand vor-
gestellt. Etwa
die – bislang un-
bekannte – Ge-
schichte von
Erich Batschau-
er, der aus Angst
vor Disziplinar-
strafen in Brest
heimlich seine
Truppe verließ.
Ohnehin ver-
deutlicht die
Ausstellung nur
zu nachdrück-
lich, dass nicht
jede „Fahnen-
flucht“ eine Wi-
derstandshal-
tung war, dass
ganz unter-
schiedliche Mo-
tive – etwa Sorge
um die Familie –
und spontane
Entschlüsse zum
Untertauchen
führten. Beson-
ders perfide ist
dabei die Be-
gründung für das
Todesurteil ge-
gen Erich Bat-
schauer. Weit-
aus bedeutender
als das unerlaub-
te Verlassen des
Standorts waren
für die Militär-
richter nämlich
seine Herkunft,
die schwachen
Leistungen in
Schule und Be-
ruf, Vorstrafen
und sein Privat-
leben. Denn mit
dem Satz „Sein
Leben, das bis-
her keinen Wert
hatte, wird dann vielleicht nicht nutzlos
gewesen sein, wenn er jetzt durch seinen
Tod anderen Kameraden ein abschrecken-
des Beispiel gibt“, wird sein Gesuch um
Begnadigung Ende 1941 zurückgewiesen. 

„Gesetzlicher Auftrag unserer Stiftung
ist, aller Opfer des Nationalsozialismus zu
gedenken“, sagt Ulrich Baumann. Dabei
habe sich gezeigt, dass gerade die Verur-
teilten deutscher Kriegsgerichte „als Op-
fergruppe im öffentlichen Bewusstsein am
wenigsten präsent waren“. Ganz im Gegen-
teil: Die Mehrzahl der Deutschen begegne-
ten den Verurteilten nach 1945 mit Ableh-
nung und Feindschaft. „Wir wurden wei-
terhin als Feiglinge, Dreckschweine und
Vaterlandsverräter beschimpft und be-
droht“, schildert Ludwig Baumann, der
Vorsitzende der „Bundesvereinigung Op-
fer der NS-Militärjustiz“ bei der Ausstel-
lungseröffnung im Marburger Rathaus.

Gemeinsam mit seinem Freund Kurt
Oldenburg war Ludwig Baumann Anfang
1942 bei Bordeaux aus Hitlers Armee
desertiert. An der Grenze jedoch wurden
die beiden jungen Männer verhaftet und
von einem NS-Militärgericht zum Tode
verurteilt. „Bei den Vernehmungen wur-
den wir gefoltert, weil wir unsere französi-
schen Freunde, die uns bei der Flucht
geholfen hatten, nicht verraten wollten.“
Tag und Nacht an Händen und Füßen
gefesselt, lag der 20-Jährige zehn Monate
in der Todeszelle. Nicht wissend, dass sein
Urteil längst in zwölf Jahre Zuchthaus
umgewandelt worden war. „Es war so ein

Grauen, das mich heute noch traumatisch
verfolgt“, sagt der grauhaarige alte Herr mit
leiser Stimme. Vom Konzentrationslager
Esterwegen kam er ins Wehrmachtsge-
fängnis Torgau. „Allein dort wurden 1300
Kameraden erschossen, erhängt oder ent-
hauptet“. Und tausende Gefangene gingen
an den Haftbedingungen zugrunde.

„Oft mussten wir bei Erschießungen im
Wallgraben dabei sein und wenn wir unser
Arbeitszeug wechselten, bekamen wir
manchmal Jacken, die vorne einen kleinen
Flicken hatten und hinten einen großen.
Dann wussten wir, dass jemand darin
erschossen worden war.“ Von Torgau aus
kamen er und Kurt Oldenburg in ein
Strafbataillon an der zusammenbrechen-
den Ostfront. „Dort wurden wir reinge-
schmissen, um mit unserem Leben den
deutschen Rückzug zu decken.“ Sein
Freund starb dort ebenso wie fast alle seiner
Kameraden. Ludwig Baumann überlebte
schwer verletzt. 

Denkmäler für Deserteure

Nach Kriegsende dann kostete es ihn
große Anstrengung, in seiner Heimatstadt
Hamburg seinen Platz im Leben zu finden.
Abgesehen von Demütigungen und Bedro-
hungen galt er ebenso wie viele andere
Opfer der Wehrmachtsjustiz in der Bundes-
republik als vorbestraft. Ludwig Baumann
aber kämpfte um Rehabilitierung. „Erst
Anfang der 80er Jahre, mit der Friedensbe-
wegung, bekamen wir unseren ersten Ver-
bündeten.“ Es folgten die ersten Denkmä-
ler für Deserteure gleich in mehreren Städ-
ten – 1989 auch in Marburg – deren
Aufstellen heftige Diskussionen auslöste.

Im Jahr 1990 gründeten „37 alte Men-
schen, fast alle gebrechlich, kaum einer
hatte Anschluss an die Gesellschaft gefun-
den“, die „Bundesvereinigung Opfer der
NS-Militärjustiz“. Der Kampf um Rehabi-
litierung, für die Aufhebung der Urteile,
„für unsere späte Würde“ zog wiederum
Diffamierungen und Anfeindungen nach
sich. Erst am 15. Juli 1997 schließlich
wurden „Wehrmachtsdeserteure, Kriegs-
dienstverweigerer und Wehrkraftzerset-
zer“ zumindest symbolisch rehabilitiert.
Ein Bundestagsbeschluss nämlich stellte
unmissverständlich fest, dass der Zweite
Weltkrieg ein „Angriffs- und Vernich-

tungskrieg“ war,
„ein vom natio-
nalsozialisti-
schen Deutsch-
land verschulde-
tes Verbrechen“.

Zuvor hatte
bereits 1995 der
Bundesgerichts-
hof (BGH) ent-
schieden, dass es
sich bei den in
der NS-Zeit ge-
fällten Todesur-
teilen der
Kriegsrichter
um Rechtsbeu-
gung gehandelt
habe, um eine
„Terrorjustiz“,
ausgeübt von
„Blutrichtern“,
heißt es in dem
Ausstellungska-
talog. Wiederum
erst im Mai 2002
– inzwischen
waren zahlrei-
che Opfer der
Wehrmachtsjus-
tiz längst ver-
storben, ohne ih-
re Rehabilitie-
rung noch zu er-
leben – hob der
Bundestag Ur-
teile der NS-Mi-
litärgerichte
pauschal auf.
Bis auf die we-
gen „Kriegsver-
rats“. Diese
konnten nur
durch Einzel-
fallprüfungen
getilgt werden.
Wegen der
„nicht aus-
schließbaren Le-
bensgefähr-
dung“ von deut-
schen Soldaten.
Dabei ist Lud-
wig Baumann
überzeugt, dass
„Millionen Zivi-
listen und KZ-
Insassen nicht
mehr hätten ster-
ben brauchen,
wenn es mehr

Kriegsverrat gegeben hätte.“ Vor wenigen
Wochen aber war es endlich so weit: Am 8.
September 2009 hat der Bundestag nämlich
beschlossen, dass auch die Urteile gegen
vermeintliche Kriegsverräter pauschal auf-
gehoben werden. Denn inzwischen haben
renommierte Historiker erforscht, dass bei
den – noch überprüfbaren – Todesurteilen
Handlungen „zum Nachteil Dritter“ nicht
nachgewiesen werden können.

Die „Blutrichter“ und Wehrmachtsjuris-
ten hingegen mussten nach dem Zweiten
Weltkrieg kaum um ihre Positionen kämp-
fen. Nahtlos konnten sie – zumindest in
Westdeutschland – oft ihre Karrieren fort-
setzen. Und die Legende der „sauberen“
und „unabhängi-
gen“ Wehrmachts-
justiz aufrechterhal-
ten. Deshalb ver-
mag es auch nicht zu
überraschen, dass
die späte Grund-
satzentscheidung
des BGH vom No-
vember 1995 nur
von einer jungen un-
belasteten Generati-
on von Richtern ge-
fällt werden konnte,
die damit der frühe-
ren Rechtsprechung
des Karlsruher Ge-
richts widerspra-
chen. Denn Reue
und Unrechtsbe-
wusstsein war vie-
len NS-Juristen völ-
lig fremd. Auch
Hans Filbinger, der
1978 als Minister-
präsident von Bade-
n-Württemberg zu-
rücktrat. Im Zweiten Weltkrieg hatte er als
Marinerichter an Todesurteilen gegen
Wehrmachtssoldaten mitgewirkt. Doch
mit den Worten „Was damals Recht war,
kann heute nicht Unrecht sein“verteidigte
er weiterhin öffentlich seine Position. Und
auf dieses Zitat geht der treffende Titel der
Ausstellung, die bereits in 13 deutschen
Städten zu sehen war, zurück. Zur Univer-
sitätsstadt Marburg gibt es dabei gleich
zwei bemerkenswerte Bezüge: Zum einen
haben sich die früheren NS-Kriegsrichter
dort mehrfach in einem Verbindungshaus

dem „frohen Erlebnis des Wiedersehens
gewidmet“. Zum anderen hat mit dem
Rechtswissenschaftler Erich Schwinge ein
Experte für Militärstrafrecht im National-
sozialismus und gnadenloser Wehrmachts-
richter nach dem Krieg an der Philipps-
Universität gelehrt, war als Dekan sowie
1954 gar als Rektor der Hochschule aktiv. 

Zunächst hatte sich Schwinge im „Drit-
ten Reich“ als Kommentator des Militär-
strafgesetzbuches einen Namen gemacht
und sich dabei für eine Verschärfung der
Rechtsprechung starkgemacht. Jede Ab-
weichung sei auf das Härteste zu bestrafen,
die Aufrechterhaltung der „Manneszucht“
das oberste Prinzip. Ab 1941 dann war
Schwinge in Wien selbst als Militärrichter
und Ankläger tätig. Dort setzte er in mehre-
ren Fällen die Hinrichtung von Wehr-
machtssoldaten durch. Auch der 17-jähri-
gen Anton Reschny wurde dabei zum Tode
verurteilt. Wegen des Diebstahls einer
leeren Geldbörse und zweier Uhren. Aber
diese Strafe schien selbst SS-Führer Hein-
rich Himmler, der ab 1944 Befehlshaber
des Ersatzheeres war, zu hart. Als Gerichts-
herr – diesem oblag die Bestätigung der
Urteile – wandelte er das Todesurteil in
eine Zuchthausstrafe um. 

Denunziation in Gießen

Bereits 1946 setzte Schwinge seine
Laufbahn an der Uni Marburg fort. Dort
unterrichtete er jahrelang Jurastudenten,
gab sein Wissen weiter und verteidigte
Wehrmachtsgeneräle, die im Ausland we-
gen Verbrechen gegen die Menschlichkeit
angeklagt waren. Erst in den 1960er Jahren
kam es schließlich zu Protesten und kriti-
schen Berichten über seine NS-Vergangen-
heit. Die Zeitschrift „Revue Extra“, die im
April 1964 die Amtsenthebung Schwinges
forderte, verklagte der Juraprofessor we-
gen Ehrverletzung. Tatsächlich erhielt er
eine Entschädigung von 30000 Mark – die
höchste Summe, die bis dahin in einem
presserechtlichen Verfahren einem Kläger
zugesprochen worden war. Schwinge setz-
te seine Hochschullaufbahn fort und ver-
fasste gar ein Gutachten gegen die Rehabi-
litierung von verurteilten Kriegsdienstver-
weigerern, Deserteuren und „Wehrkraft-
zersetzern“. Neben Schwinge stellt die
Ausstellung in biographischen Porträts
weitere Richter und Gerichtsherren vor und
beleuchtet deren Karrieren vor und nach
1945. Dabei werden auch die Handlungs-
spielräume deutlich, welche die Militärju-
risten durchaus hatten, ohne ihr eigenes
Leben in Gefahr zu bringen. 

Ergänzt wird die Schau durch mehrere
Urteile des Marburger Feldkriegsgerichts,
das in der Lutherstraße 9 untergebracht war
und dessen Zuständigkeit sich von Fran-
kenberg bis Friedberg und von Lauterbach
bis Dillenburg – also auch auf Gießen –
erstreckte. Vorgestellt werden die Fallge-
schichten, die von der Marburger Ge-
schichtswerkstatt zusammengetragen wur-
den, in den historischen Zellen neben der
Schirn. Diese wurden während des Zweiten
Weltkriegs von der Gestapo genutzt – um
Menschen zu inhaftieren, die sich später
vor der Militärjustiz verantworten muss-
ten. Verurteilt wurde vom Marburger

Kriegsgericht auch
der französische
Kriegsgefangene
Adrian Soutan. Zu
drei Jahren Zucht-
haus wegen „ge-
schlechtlicher Be-
ziehungen zu einer
deutschen Frau“.
Ein Denunziant hat-
te bei der Gestapo-
Außenstelle in Gie-
ßen im März 1944
„vertraulich“ ange-
zeigt, dass seine
Hausnachbarin
Margarethe H. Kon-
takt zu einem Fran-
zosen habe, der bei
ihr regelmäßig
übernachte. Die
Frau gab den Kon-
takt zu und nannte
den Namen Sou-
tans, der allerdings
vehement bestritt,
dass es zu Ge-

schlechtsverkehr gekommen war. Vergeb-
lich. Obwohl die Gießenerin nicht zum
Prozess gegen den Franzosen erschien,
wurde er verurteilt und noch im März 1945
in das Zuchthaus Brandenburg-Görden
überstellt. 

*
➜ Die Ausstellung „,Was damals Recht
war...’ – Soldaten und Zivilisten vor Ge-
richten der Wehrmacht“ ist noch bis zum
22. November dienstags bis sonntags von
11 bis 17 Uhr im Marburger Rathaus zu
sehen. Der Eintritt ist frei.
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